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Nr. 7 Samstag, 18. Februar 2012

Nr. 1 Urlaubsvertretung
Der 1. Bürgermeister Anton Fer-

ber befindet sich bis einschließlich 
22. Februar 2012 im Urlaub. Ab 
23. Februar ist er zu den üblichen 
Amtszeiten wieder erreichbar.

Während der Urlaubszeit wird er 
vom 2. Bürgermeister, Herrn Gün-
ther Pfefferer, vertreten.
Die Dienstzeiten des
2. Bürgermeisters sind:
Mo., Di. u. Fr. von 7.30 – 8.30 Uhr
Mittwoch von 7.30 – 9.00 Uhr

In dringenden Fällen können Ter-
mine, die außerhalb dieser Zeit lie-
gen, unter folgenden Tel.-Nrn. ver-
einbart werden:
dienstlich: 09 06/7 09 91 01
privat: 0 90 91/26 40
Stadt/Vorz.: 0 90 91/90 91 12

Nr. 2 Bekanntmachung über 
die Einsicht in die 
Wählerverzeichnisse 
und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die 
Wahl des ersten Bürger-
meisters am Sonntag, 
11. 3. 2012

 1. Die Wählerverzeichnisse für die 
Stimmbezirke werden an den 
Werktagen während der allge-
meinen Dienststunden in der 
Zeit vom (20. Tag vor dem Wahl-
tag) 20. 2. 2012 bis zum (16. Tag 
vor dem Wahltag) 24. 2. 2012
am Montag, 20. 2. 2012 in 
der Zeit von 07.30 Uhr bis 
16.30 Uhr
am Dienstag, 21. 2. 2012 in 
der Zeit von 07.30 Uhr bis 
16.30 Uhr
am Mittwoch, 22. 2. 2012 in 
der Zeit von 07.30 Uhr bis 
15.30 Uhr
am Donnerstag, 23. 2. 2012 
in der Zeit von 07.30 Uhr bis 
18 Uhr
am Freitag, 24. 2. 2012 in der Zeit 
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim, Marktplatz 23, 86653 
Monheim, Zimmer-Nr. 2 für 
Wahlberechtigte zur Einsicht be-

reitgehalten. Jede/Jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit 
oder die Vollständigkeit der zu 
ihrer/seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern eine Wahl-
berechtigte/ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder die Vollstän-
digkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, 
hat sie/er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder eine Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht 
zur Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre 
nach dem Meldegesetz eingetra-
gen ist.

 2. Das Stimmrecht kann nur ausü-
ben, wer in ein Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. Wer das Wähler-
verzeichnis für unrichtig oder für 
unvollständig hält, kann inner-
halb der oben genannten Ein-
sichtsfrist Beschwerde einlegen. 
Die Beschwerde kann schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der 
Stadt oder der Verwaltungsge-
meinschaft eingelegt werden.

 3. Wahlberechtigte, die in einem 
Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am (21. 
Tag vor dem Wahltag) 19. 2. 2012 
eine Wahlbenachrichtigung mit 
einem Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins. 
Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Be-
schwerde gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein 
Stimmrecht nicht ausüben kann.

 4. Wer in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen ist und keinen Wahl-
schein besitzt, kann nur in dem 
Stimmbezirk abstimmen, in des-
sen Wählerverzeichnis er geführt 
wird.

 5. Wer einen Wahlschein besitzt, 
kann das Stimmrecht ausüben
5.1  durch Stimmabgabe in je-
dem Abstimmungsraum der 
Gemeinde/Stadt, die den Wahl-
schein ausgestellt hat,
5.2  durch Briefwahl, wenn ihm 
eine Stimmabgabe im Wahlkreis 
nicht möglich ist.

 6. Einen Wahlschein erhalten auf 
Antrag
6.1  Wahlberechtigte, die in 
einem Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, wenn sie
6.1.1  sich am Wahltag während 
der Abstimmungszeit aus wich-
tigem Grund außerhalb ihres 
Stimmbezirks aufhalten, oder

6.1.2  ihre Wohnung in einen 
anderen Stimmbezirk verlegt ha-
ben und nicht in das Wählerver-
zeichnis des neuen Stimmbezirks 
eingetragen worden sind, oder
6.1.3  aus beruflichen Gründen, 
infolge Krankheit, hohen Alters, 
einer körperlichen Behinderung 
oder sonst ihres körperlichen 
Zustands wegen oder wegen 
Freiheitsentziehung den Abstim-
mungsraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen können.
6.2  Wahlberechtigte, die in 
einem Wählerverzeichnis nicht 
eingetragen sind, wenn
6.2.1  sie nachweisen, dass sie 
ohne Verschulden die Antrags-
frist für die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis oder die Frist 
für die Beschwerde wegen der 
Richtigkeit und der Vollständig-
keit des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, oder
6.2.2  ihr Wahlrecht erst nach 
Ablauf der in Nr. 6.2.1 genann-
ten Antrags- oder Beschwerde-
fristen entstanden ist, oder
6.2.3  ihr Wahlrecht im Be-
schwerdeverfahren festgestellt 
worden ist und sie nicht in einem 
Wählerverzeichnis eingetragen 
wurden.

 7. Der Wahlschein kann bis zum
(2. Tag vor dem Wahltag) 
9. 3. 2012, 15 Uhr bei der 
(Dienststelle, Anschrift, Zim-
mer-Nr.) Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, Marktplatz 23, 
86653 Monheim, Zimmer-Nr. 2 
schriftlich oder mündlich, nicht 
aber fernmündlich, beantragt 
werden. Der mit der Wahlbe-
nachrichtigung übersandte Vor-
druck kann verwendet werden.
In den Fällen der Nr. 6.2 können 
Wahlscheine noch bis zum Wahl-
tag, 15 Uhr, beantragt werden. 
Gleiches gilt, wenn bei nachge-
wiesener plötzlicher Erkrankung 
der Abstimmungsraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann.

 8. Wer den Antrag für einen Ande-
ren stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen gesonderten 
Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Der Grund 
für die Erteilung eines Wahl-
scheins muss im Antrag glaub-
haft gemacht werden.

 9. Wahlberechtigte, die im Wahl-
scheinantrag nicht angeben, dass 
sie vor einem Wahlvorstand ab-
stimmen wollen, erhalten mit 
dem Wahlschein zugleich
–  einen Stimmzettel für die oben 

bezeichnete Wahl,
–  einen Wahlumschlag für den 

Stimmzettel,

–  einen hellroten Wahlbriefum-
schlag (mit der Anschrift der 
Behörde, an die der Wahlbrief 
zu übersenden ist) für den 
Wahlschein und den Wahlum-
schlag,

–  ein Merkblatt für die Brief-
wahl.

 10. Der Wahlschein, der Stimmzet-
tel und die Briefwahlunterlagen 
werden den Wahlberechtigten 
zugesandt. Sie können auch an 
die Wahlberechtigten persönlich 
oder an nahe Familienangehöri-
ge ausgehändigt werden. Ande-
ren Personen dürfen der Wahl-
schein, der Stimmzettel und die 
Briefwahlunterlagen nur dann 
ausgehändigt werden, wenn der 
Abstimmungsraum wegen plötz-
licher Erkrankung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden 
kann und wenn die Zusendung 
an die Wahlberechtigten nicht 
oder nicht rechtzeitig erfolgen 
kann. Nahe Familienangehöri-
ge oder andere Beauftragte müs-
sen durch schriftliche gesonderte 
Vollmacht nachweisen, dass sie 
zur Entgegennahme berechtigt 
sind.

 11. Verlorene Wahlscheine werden 
nicht ersetzt. Versichert eine 
wahlberechtigte Person glaub-
haft, dass ihr der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihr bis zum Tag vor 
dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

 12. Bei der Briefwahl müssen die 
Stimmberechtigten den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle einsenden, 
dass der Wahlbrief dort späte-
stens am Wahltag bis18 Uhr ein-
geht. Er kann dort auch abgege-
ben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie 
die Briefwahl auszuüben ist, erge-
ben sich aus dem Merkblatt für die 
Briefwahl.
Monheim, 18. 2. 2012

Ferber, 1. Bürgermeister
Wahlleiter

Nr. 3 Hallenbad Monheim
Das Hallenbad Monheim ist bis 

Dienstag, 21. Februar 2012 (Fa-
schingswoche) geschlossen.

Ab Mittwoch, 22. Februar 2012 
wieder geöffnet.
Öffnungszeiten:
Mo, 29°C, Frauen 18 – 21 Uhr
Di geschlossen
Mi, 29°C 17 – 21 Uhr
ab 19 Uhr durchg. Schwimmerb. 
Do geschlossen

Fr, 30°C, Senioren 15 – 17 Uhr
   30°C 17 – 21 Uhr
Sa, 30°C 14 – 18 Uhr
So, 30°C 10 – 16 Uhr
Die Eintrittspreise für 2 Stunden
Badezeit sind wie folgt:
Einzelkarten
Erwachsene 2,00 A
Kinder u. Jugendliche 1,00 A
Studenten u. Schwerbesch. 1,25 A
Zehnerkarten
Erwachsene 17,00 A
Kinder u. Jugendliche 8,50 A
Studenten u. Schwerbesch. 11,00 A

Nr. 4 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2012 geschlossen.

Nr. 5 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist am Sams-
tag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Nr. 6 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist am Samstag von 
9 bis 12 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Pfefferer, 2. Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft
Monheim (Stadt Monheim
sowie die Gemeinden
Buchdorf, Daiting, Rögling
und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEM. MONHEIM

Nr. 1 Verwaltungsgemeinschaft 
geschlossen

Die Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim bleibt am Faschings-
dienstag geschlossen.

Das Wahlamt ist von 7.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr geöffnet.

Nr. 2 AOK-Sprechtag in 
Monheim

Der AOK-Sprechtag in Mon-
heim findet jeden Donnerstag in der 
Zeit von 17 bis 18 Uhr im Rathaus, 
Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 1a, Erd-
geschoss statt.
Nächster AOK-Sprechtag:
Donnerstag, 23. Februar 2012.

Vellinger, 2. Vorsitzender
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